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Gesetz über die Rechte und Pflichten der Volkskammer 
gegenüber den örtlichen Volksvertretungen 
vom 17.1.1957 (GBl.I S.72, Ber.I S.120)

Der weitere Aufbau des Sozialismus in 
der Deutschen Demokratischen Republik 
erfordert die stärkere Entfaltung der 
Initiative der örtlichen Volksvertretungen, 
damit diese noch umfassender die schöpfe
rischen Kräfte der Volksmassen für die 
Mitwirkung am politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Aufbau in jeder 
Gemeinde, jeder Stadt, jedem Kreis und 
jedem Bezirk erwecken. Der Volkskammer 
als dem höchsten Organ der Staatsmacht 
in der Deutschen Demokratischen Repu
blik obliegt die Leitung der gesamten 
staatlichen Tätigkeit. Sie gewährt den 
örtlichen Volksvertretungen allseitige 
Hilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und trägt dazu bei, ihre Selbständigkeit 
zu festigen, ihre Entscheidungsfreudig
keit und ihre Autorität zu heben.
Zu diesem Zweck beschließt die Volks
kammer das folgende Gesetz:

(1) Zur Anleitung und Aufsicht gegen
über den örtlichen Volksvertretungen 
bildet die Volkskammer den „Ständigen 
Ausschuß für die örtlichen Volksvertre
tungen".
(2) Der Ständige Ausschuß für die ört
lichen Volksvertretungen wird von der 
Volkskammer aus ihrer Mitte für die 
Dauer der Wahlperiode gewählt. Er setzt 
seine Tätigkeit bis zur Konstituierung 
des von der neugewählten Volkskammer 
zu bildenden Ständigen Ausschusses für 
die örtliche Volksvertretung fort.
(3) Der Ständige Ausschuß für die ört
lichen Volksvertretungen besteht aus 
mindestens 15 Mitgliedern. Die Volks
kammer bestimmt den Vorsitzenden. Der 
Ständige Ausschuß für die örtlichen 
Volksvertretungen wählt aus seiner Mitte

die Stellvertreter des Vorsitzenden und 
den Sekretär.

§2
Der Ständige Ausschuß für die örtlichen 
Volksvertretungen ist der Volkskammer 
für seine gesamte Tätigkeit verantwort
lich und rechenschaftspflichtig.

§ 3
(1) Der Ständige Ausschuß für die ört
lichen Volksvertretungen übt die Aufsicht 
aus über die Wahlen zu den örtlichen 
Volksvertretungen sowie über die Ein
berufung ihrer Tagungen, deren Vor
bereitung und Durchführung.
(2) Der Ständige Ausschuß gewährt den 
örtlichen Volksvertretungen Anleitung 
und Hilfe zur erfolgreichen Lösung der 
Aufgaben, die ihnen als obersten Orga
nen der Staatsmacht auf ihrem Gebiet 
obliegen. Er übt die Aufsicht darüber aus, 
daß die Volksvertretungen der Bezirke 
und Kreise ihrer Pflicht zur Anleitung 
und Hilfe gegenüber den anderen ört
lichen Volksvertretungen ihres Gebietes 
nachkommen und deren Beschlüsse, die 
den Gesetzen, Verordnungen oder Be
schlüssen der Volkskammer oder des 
Ministerrates oder den Beschlüssen höhe
rer Volksvertretungen widersprechen, auf- 
heben.
(3) Verstoßen Beschlüsse von Bezirks
tagen gegen Gesetze und Verordnungen 
oder Beschlüsse der Volkskammer oder 
des Ministerrates, so bereitet der Stän
dige Ausschuß für die örtlichen Volks
vertretungen die Aufhebung dieser Be
schlüsse durch die Volkskammer vor.

§ 4
Der Ständige Ausschuß für die örtlichen 
Volksvertretungen nimmt Berichte über
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